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Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748),  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 15.01.2011 (GVBI. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 40 des 
Gesetzes vom 13.12.2012 (GVBl. S. 622). 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
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Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13a BauGB:  
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

18.02.2014 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

23.10.2014 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

23.10.2014 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

03.11.2014 

05.12.2014 

  

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im Wiesbadener Kurier und im Wiesbadener Tageblatt.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Lorch, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Lorch, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  

 

 

2 Textliche Festsetzungen  
 
2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO gilt für das Allgemeine Wohngebiet:  

Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

2.2  Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO: 
 
2.2.1  Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Carports und Pkw-

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, jedoch nicht inner-
halb des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebietes, zulässig.  

 
2.2.2  Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche, jedoch nicht innerhalb des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebietes, zulässig.  
 
2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:  

PKW-Stellplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen sowie Rad- und Gehwege auf den privaten Grund-
stücken sind in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen. 

 
2.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB:  
 
 Bei der Änderung oder der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind 

die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau – 
Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 auszubilden. Grundlage hierzu sind die 
Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 8 der DIN 4109 den in der nachfolgenden Karte 
gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegeln wie folgt zugeordnet sind:  
 
Tabelle 8 DIN 4109: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Spalte 1 2 3 4 5 
   Raumarten 

Zeile Lärm - 
pegelbereich  

„Maßgeb-
licher Außen-
lärm-pegel“ 

Bettenräume 
in 

Krankenan-
stalten und 
Sanatorien 

Aufenthalts-
räume  

in Wohnungen, 
Übernach-

tungs- 
räume in Be-

her- 
bergungsstät-

ten, Unter-
richtsräume 

und ähnliches 

Büroräume 1) 
und 

ähnliches 

  dB(A) erf. R’W,res des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 2) 50 45 
7 VII > 80 2) 2) 50 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in 
den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpe-
gel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der 
Raumnutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109 nachzuweisen. 

 

2.5.2 Im Bereich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine geschlossene Heckenpflanzung, bestehend aus einheimischen, standortgerechten Laubsträu-
chern gem. der Artenliste 2 und 3 unter Ziffer 3.4 anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
Es gilt eine Strauchgruppe mit 4-6 Sträuchern je 50 m². 

 
2.5.3 Mindestens 75 % der Dachflächen, die nicht für die Errichtung von Anlagen für die Nutzung von So-

larenergie, betriebstechnische Anlagen, Dachterrassen o.ä. genutzt werden, sind extensiv zu begrü-
nen. 

 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
 
3.1 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 HBO gilt für Dächer:  

Zulässig sind Flachdächer mit einer Neigung < 10°.  
 
3.2 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 HBO gilt für Einfriedungen: 

Zulässig sind offene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 1,5 m über dem gewachsenen Boden 
i.V.m. einheimischen Sträuchern oder dauerhaften Kletterpflanzen sowie lebende Zäune.  

 
3.3  Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 5 HBO gilt für die Gestaltung der Grundstücksflächen: 

Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu 
bepflanzen. Es gelten 1 Baum 100 m² und 1 Strauch 5 m². 

 
 3.4 Artenauswahl 

 

 Artenliste 1  (Bäume): Pflanzqualität mind. Sol. / H., 3 x v., 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200 

Aesculus spec. - Kastanie Tilia cordata - Winterlinde 
Acer campestre - Feldahorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
Acer platanoides - Spitzahorn Sorbus aucuparia - Eberesche 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn Sorbus domestica - Speierling 
Betula pendula - Hängebirke   
Carpinus betulus - Hainbuche Obstbäume (H., v., 8-10) : 
Fagus sylvatica - Rotbuche Cydonia div. spec. - Quitte 
Prunus avium - Vogelkirsche Prunus div. spec. - Kulturkirsche 
Quercus robur - Stieleiche Malus div. spec. - Apfel 
Sorbus torminalis - Elsbeere Pyrus div. spec. - Birne 
Quercus petraea - Traubeneiche Malus div. spec. 

Juglans div. spec. 
- Wildapfel 
- Walnuss 

Artenliste 2  (Heimische Sträucher): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher 
Corylus avellana - Hasel Pyrus pyraster - Wildbirne 
Crataegus monogyna - Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 
Crataegus laevigata  Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Salix caprea - Salweide 
  Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Artenliste 3  (Traditionelle Ziersträucher und Kleinbäume): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Magnolia div. spec. - Magnolie 
Buddleja div. spec. - Sommerflieder Malus div. Spec. - Zierapfel 
Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel 
Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin 
Cornus florida - Blumenhartriegel Prunus div. Spec. - Kirsche, Pflaume 
Cornus mas - Kornelkirsche Rosa div spec. - Wild- u. Strauchrosen 
Deutzia div. spec. - Deutzie Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere 
Forsythia x intermedia - Forsythie Spirea div. spec. - Spiere 
Hamamelis mollis - Zaubernuss Syringa div. spec. - Flieder 
Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. Spec. - Weigelia 

 Artenliste 4 : Kletterpflanzen 

 Clematis div. Spec. - Clematis, Waldrebe Parthenocissus spec. - Wilder Wein 
 Hedera helix - Efeu Vitis vinifera - Echter Wein 
 Lonicera pericly-

menum 
- Wald-Geißblatt Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 

 Lonicera caprifolium - Geißblatt   

 
 
 
 

4.3 Bei Erarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß 
§ 20 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denk-
malpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 
20 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für 
die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 
4.4 Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften können bei der Stadtverwaltung Lorch wäh-

rend der Dienststunden der Verwaltung eingesehen werden. 
 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 gem. schalltechnischer Untersuchung  
 

  
 
2.5 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:  
 
2.5.1 Anpflanzung von großkronigen Laubbäumen (Hochstämme, Mindestpflanzqualität: 3xv., m.B., STU 

12-14 cm) oder Obstbäumen einheimischer und regionaltypischer Sorten (Hochstämme, Mindest-
qualität: v., STU 8-10 cm) gem. Plankarte. Die in der Plankarte festgelegten Baumstandorte können 
um bis zu 5 m verschoben werden. 

 
Artenliste: 
Laubbäume     Obstbäume 
Acer platanoides  - Spitzahorn  Malus div. spec.   - Apfel 
Acer pseudoplatanus  - Bergahorn  Pyrus div. spec.   - Birne 
Carpinus betulus   - Hainbuche  Cydonia div. spec.  - Quitte 
Fraxinus excelsior  - Esche   Prunus div. spec.  - Kirsche 
Querus robur   - Stieleiche  Prunus div. Spec . - Pflaume 
Sorbus aucuparia  - Eberesche 
Tilia cordarta   - Winterlinde 

 

4 Hinweise   
 
4.1 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften 

der Stellplatzsatzung der Stadt Lorch in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung 
ergänzt.  

 
4.2 Das Plangebiet liegt teilweise im amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiet und innerhalb des 

Hochwasserabflussgebietes der Wisper. Auf die Bestimmungen des § 78 WHG wird verwiesen.  
 

VORABZUG 
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